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StPO aufzuheben. Gemäß § 322 Abs. 3 StPO war die Sache 
an das Bezirksgericht zurückzuverweisen, das nunmehr unter 
Beachtung der gegebenen Hinweise erneut zu verhandeln und 
auf der Grundlage exakt und umfassend zu treffender Fest
stellungen über den Protest des Staatsanwalts zu entscheiden 
hat.

A n m e r k u n g :
Das vorliegende Urteil macht sichtbar, welche Bedeutung der 
exakten Feststellung der Pflichtenlage in Verfahren wegen 
Verletzung der Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeits
schutzes zukommt.

Ausgangspunkt für die Feststellung der konkreten Pflich
ten eines leitenden Mitarbeiters bei der Durchführung und 
Durchsetzung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind 
immer die sich aus dem AGB und der Arbeitsschutzverord
nung (ASVO) ergebenden Anforderungen. Diese Bestimmun
gen legen nicht nur allgemeine Grundsätze der Verantwortung 
der Leiter und leitenden Mitarbeiter fest. Sie bestimmen, un
ter welchen Gesichtspunkten, in welcher Weise und mit wel
chen Mitteln die Sicherheit der Werktätigen am jeweiligen 
Arbeitsplatz zu gewährleisten ist. Sie sind damit Grundlage 
für die spezifischen Maßnahmen, die in anderen gesetzlichen 
Bestimmungen (ASAO, ABAO, staatlichen Standards usw.) 
festgelegt sind. Von diesen Bestimmungen müssen auch die 
betrieblichen Weisungen und konkreten Maßnahmen zur si
cheren und erschwernisfreien Erfüllung der Arbettsaufgaben 
ausgehen. Sie sind in diesem Sinne für die Tätigkeit eines je
den Leiters und leitenden Mitarbeiters unmittelbar verbind
lich, auch wenn für die jeweilige konkrete Aufgabe spezielle 
Bestimmungen für den Gesundheits- und Arbeitsschutz vor
handen sind.

Die in § 205 Abs. 1 AGB festgelegte Verpflichtung, daß der 
Betrieb Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und Arbeitsstätten 
so zu entwickeln, zu projektieren, zu konstruieren, in Betrieb 
zu nehmen, zu unterhalten und instand zu setzen hat, daß die 
geforderte Arbeitssicherheit gewährleistet ist, bedeutet, daß 
Betriebsleiter und leitende Mitarbeiter bei der Leitung und 
Planung des Reproduktionsprozesses vor allem ständig zu 
prüfen haben,
— welche konkreten gesetzlichen Bestimmungen in ihrem 

Verantwortungsbereich gelten (§ 213 Abs. 1 AGB) und wie 
sie verwirklicht wurden;

— durch welche betrieblichen Regelungen entsprechend den 
konkreten Bedingungen des Betriebes bzw. einzelner Ar
beitsstätten oder Arbeitsvorgänge die Rechtsvorschriften 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes zu konkretisieren 
sind (§ 202 Abs. 2 AGB, § 1 Abs. 2 Buchst, d ASVO);

— welche spezifischen Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes festgelegt und realisiert 
werden müssen.
Diese ständige Prüfung schließt selbstverständlich die Kon

trolle der Realisierung festgelegter Maßnahmen und der Ein
haltung gesetzlicher Anforderungen ein und erfordert g g f .  
notwendige Entscheidungen zur Gewährleistung der Arbeits
sicherheit. Maßstab sind dabei vor allem die in § 1 ASVO fest
gelegten Anforderungen an Leiter und leitende Mitarbeiter 
und die in § 3 ASVO enthaltenen Regelungen zur Gestaltung 
von Arbeitsmitteln, Arbeitsverfahren und Arbeitsstätten.

Ausgehend von diesen jedem Leiter obliegenden Grund
pflichten, hat das Gericht auf der Grundlage des konkreten 
Sachverhalts und unter Beachtung der geltenden speziellen 
Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes die kon
krete Pflichtenlage festzustellen. Das betrifft vor allem die 
konkreten Pflichten eines Angeklagten in seiner Eigenschaft 
als Leiter oder leitender Mitarbeiter, die ihm als dem Verant
wortlichen für die Durchführung und Durchsetzung des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes im konkreten Bereich und in 
der jeweiligen konkreten Situation oblagen.

Werden bei der Feststellung der Pflichten die grundlegen
den gesetzlichen Anforderungen an Leiter und leitende Mit
arbeiter außer acht gelassen und nur spezielle betriebliche 
Regelungen oder nur Bedienanweisungen und ähnliche Doku
mentationen einbezogen, kann die Pflichtenlage nicht umfas
send eingeschätzt und der Umfang der Pflichten nicht richtig 
bestimmt werden. Jedoch kann es auch zu einer fehlerhaften 
Einschätzung kommen, wenn spezielle gesetzliche und be-
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triebliche Regelungen bei der Prüfung der Pflichtenlage nicht 
beachtet werden und die Feststellung nur anhand der Grund
pflichten a.us dem AGB und der ASVO getroffen wird. Erst 
wenn alle grundlegenden und speziellen Pflichten, die in der 
konkreten Situation und im konkreten Arbeitsbereich be
standen, in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden, kann zu
treffend festgestellt werden, ob bzw. welche Pflichten der 
Angeklagte verletzt hat und ob die Pflichtverletzungen für 
das eingetretene schädigende Ereignis ursächlich waren. 
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